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In der Sitzung vom 06.11.19 hatte die Verwaltung einer Prüfung des o.g. Antrags zugesagt.  
 
Die Stadt Hennef besitzt an dem Abschnitt der B8 zwischen Käsberg und Buchholz keine 
eigenen Flächen. Somit kommen vor allem Flächen der Straßenparzelle infrage.  
Der Straßenbaulastträger (Auftragsverwaltung des Landesbetriebs Straßenbau NRW) teilte auf 
Nachfrage mit, dass er in eigener Verantwortung und Unterhaltungspflicht dort keine Hecke 
anlegen wird. Wenn die Stadt Hennef dies auf eigene Kosten und mit Übernahme aller 
künftigen Unterhaltungsarbeiten übernehmen wolle, wäre hierfür eine Vereinbarung zu 
schließen.  
 
Der nur sehr schmale Streifen zwischen B 8 und Wirtschaftsweg zwischen Abzweig Striefen 
und Buchholz eignet sich allenfalls für eine sehr schmale Schnitthecke, die nicht den 
gewünschten Effekt erzielen wird und hohen Unterhaltungsaufwand zur Freihaltung des nahen 
Verkehrsraum erfordern würde.  
 
Anfragen bei den Eigentümern der benachbarten landwirtschaftlichen Flächen waren durchweg 
negativ, schon allein weil man dort keine guten Erfahrungen mit Straßenbegleitgrün an Landes- 
und Bundestraßen gemacht hat.  
 
Unter den gegebenen Umständen lässt sich das Vorhaben nicht umsetzen. Sollte es in diesem 
Bereich ein Eingriff geplant werden, der eine entsprechende Ausgleichsmaßnahme erfordert 
(Funkmast, Bauvorhaben im Außenbereich) kann darauf erneut zurückgegriffen werden.  
 
Hennef (Sieg), den 12.02.2020 
 
 
 
 
Michael Walter  
Erster Beigeordneter  
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